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Antrag auf eine Wanderkarte
um eine Wanderkarte gemäß § 14 des Steiermärkischen Bienenzuchtgesetzes
Die Bedingungen zum Erhalt einer Wanderkarte sind auf der Rückseite dieses Antragsformulares angeführt.
Imker:


Name:

Adresse und PLZ/Ort:









Tel.: 

Bezirkshauptmannschaft: 
Standort und Adresse des Bienenstandes vor der Wanderung (oder Katastralgemeinde mit Grundstücksnummer):









                        Bezirkshauptmannschaft

Anzahl der Bienenvölker für die Wanderung:
Die Wanderkarte bezieht sich ausschließlich auf den obig angeführten Bienenstand.

Bitte beachten: unbedingt auch weitere Wanderplätze, die mit denselben Bienenvölkern angewandert werden, anführen!
Erster Wanderplatz


Name u. Adresse: 

Ungefährer Zeitpunkt der Wanderung u. Trachtquelle:

Zweiter Wanderplatz


Name u. Adresse:


Ungefährer Zeitpunkt der Wanderung u. Trachtquelle:

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der oben angeführten Angaben.


Unterschrift des Wanderimkers





Ort und Datum
Dem Antrag wurde stattgegeben:  0


       Dem Antrag wurde nicht stattgegeben:  0

Graz, am                      
       Bestätigung des Labors des Steir. Imkerzentrums                                                   











 
bitte wenden
Das Labor des steirischen Imkerzentrums ist eine fachlich qualifizierte Untersuchungsstelle, die folgende Bedingungen zum Erhalt einer Wanderkarte festlegt:
1. Bei einer genauen Durchsicht meiner Bienenvölker konnten keine Anzeichen einer ansteckenden Brutkrankheit (Faulbrut usw.) festgestellt werden.

2. Nach der Honigernte wurde eine ordnungsgemäße und fachlich exakte Varroareduktion durchgeführt.

3. Ich achte generell auf jungen Wabenbau um Bienenkrankheiten vorzubeugen.

4. Pro Bienenstand muss um eine Wanderkarte angesucht werden

5. Der Antragsteller verpflichtet sich für jeweils 25 Bienenvölker eines Bienenstandes eine Futterkranzprobe zur Feststellung der Amerikanischen Faulbrut einzusenden. (Sammelprobe von mindestens 5 Bienenvölkern)
6. Werden mit einem Bienenstand mehrere Wanderplätze hintereinander angewandert, so müssen:    
                            a)  der ungefähre Zeitpunkt der einzelnen Wanderung,

                       b) die Adresse des Wanderplatzes,

                       c) die Trachtquelle – zusätzlich angeführt werden.
7.  Bei einem positiven Laborbefund (Amerik. Faulbrut) wird von uns, laut
     Bundesseuchenverordnung, die zuständige Bezirksbehörde verständigt.
8. Die Seuchenfreiheit muss gegeben sein.
9. Die jeweilig zuständige Bezirksbehörde behält sich eine Vorortkontrolle der Bienenvölker vor.
Ich erkläre mich mit den obigen Bedingungen einverstanden.

…………………………………………………………….

Unterschrift des Antragstellers
























































































